
 

 

GwG-Kongress vom 3. November 2010 

 

„Steuerdelikte als Vortaten – verkommt der Kampf gegen 

Geldwäscherei zum Vorwand?“ 

 

 

 

 

Vortrag von Dr. Josef Bollag 

 

Extra-legale Gremien vs. Rechtsstaat 

  



2 
 

Inhaltsverzeichnis  
 

Einleitung ..................................................................................................................... 3 

 

Die schwindenden demokratischen Rechte des Souveräns, d.h. der Bürger eines 
Staates ........................................................................................................................ 5 

 

Die schwindende freie Entscheidungsmacht von Regierungen souveräner Staaten ... 9 

 

Kurzer Überblick über die wichtigsten extra-legalen Organisationen ......................... 11 

 

Die Tragik der Schweiz .............................................................................................. 22 

 

Trendwende zur neuerlichen autonomen und souveränen Staatlichkeit?  ................ 24 

 

Was kann die Schweiz diesen echten oder vermeintlichen Sachzwängen von extra-
legalen Gremien entgegensetzen? ............................................................................ 25 

 

Wie verteidigen wir unsere Demokratie gegen Forderungen der extra-legalen Gre-
mien? ......................................................................................................................... 26
   

 

 



3 
 

 

Einleitung 

„Wir befinden uns im Jahre 50 vor Chr. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gal-
lien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling 
Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre…“  

Haben Sie es erkannt?  

Asterix und etwas abgeändert: „Wir befinden uns im Jahre 2010. Ganz Europa ist von der 
EU und ihrem Machtapparat besetzt. Ganz Europa? Nein! Ein von unbeugsamen Bürgern 
bevölkertes Land, die Schweiz, hört nicht auf, auf ihrem demokratischen System zu beharren 
und Widerstand zu leisten. Und das Leben der EU-Nationen ist nicht leicht, weil doch die 
Schweizer Demokratie ein Erfolgsrezept ist, und die EU und ihre Mitgliedsländer immer mehr 
in eine strukturelle und finanzielle Krise geraten. Nicht umsonst gingen Bürger in Deutsch-
land im September mit dem Slogan auf die Strasse. „Wir wollen hier ein bisschen mehr 
Schweiz“, d.h. mehr demokratische Rechte. 
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In den letzten drei Jahren geriet die Schweiz im Finanzmarktbereich durch Regierungen an-
derer Staaten und extra-legalen Organisationen unter enormen Druck. Diesem Druck konn-
ten unsere Regierung und das Parlament nur bedingt standhalten, und besonders in der 
Auseinandersetzung mit den USA wurde unser Rechtsstaat – sagen wir es einmal milde - in 
den Ausstand gesetzt. Gerade letzteres aber stellte unsere demokratischen Strukturen, vo-
rab das Funktionieren der Gewaltenteilung in Frage. Die vermeintliche Staatsraison glaubte 
sich über alles stellen zu können, wobei die Wirtschaft kräftig mitmischte. Letztere war mit 
ein Grund für diesen elementaren Fehler, der - hoffentlich nur als einmaliger Ausrutscher - 
wieder gutgemacht werden muss. 

Mit meinen nachfolgenden Ausführungen möchte ich Ihnen bewusst machen, welche grund-
legenden Veränderungen sich in den letzten Jahren in der Selbstbestimmung und/oder Mit-
beteiligung der Bürger im Verhältnis zu ihren Regierungen, aber auch der bis anhin souverä-
nen Regierungen im Verhältnis zu übergeordneten Organisationen – extra-legalen Gremien - 
eingetreten sind. 
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1. Die schwindenden demokratischen Rechte des Souve räns, d.h. der Bürger eines 
Staates 
 
Ich möchte die schweizerischen Verhältnisse hier nicht untersuchen, weil diese Konfe-
renz nicht Ort und der Anlass ist, die schweizerische Demokratie auf den Prüfstand zu 
stellen. Vielmehr möchte ich – im Bewusstsein, dass ich die Dinge vereinfache – die 
schweizerische Demokratie als Massstab einer verwirklichten und funktionierenden De-
mokratie annehmen und die anderen Demokratien daran messen: 
In seinem Buch „The end of the Free Market“ zitiert der Autor Ian Bremmer (US-
Politologe) die aktuellen Situation der Länder dieser Welt generell wie folgt (frei aus dem 
Englischen übersetzt):1 

 
·  Im Jahre 2008 bewertete Freedom House2 von 193 Ländern der Welt 121 als 

„electoral democracies“3, aber nur 90 davon als „freie Länder“.  
·  Im Jahre 2008 bewertete der Economist Intelligence Unit‘s (EIU) Demokratien-

Index von 167 Ländern nur 30 als volle Demokratien, 50 als „flawed“, d.h. man-
gelhafte, 87 als entweder „hybride Demokratie“ oder „autoritäre Demokratie“ (das 
sind ca. die Hälfte der Weltbevölkerung). 

·  „Der jahrzehntelange Demokratisierungsprozess ist zu einem Stillstand gekom-
men.“ EIU: Sobald man die Definition weiter vertieft als nur „Demokratie bei Wah-
len“ verdünnt sich die Zahl der Demokratien, die diese weiteren Ziele erreicht ha-
ben drastisch. 

 
In seinem Buch „Demokratie in Europa“ zitiert Prof. Dr. Hartmut Bauer4 den UN-„Bericht 
über die menschliche Entwicklung“. „…dass bei einer Bewertung der politischen institu-
tionellen Ordnung von 173 untersuchten Staaten nur 33 Staaten demokratische Stan-
dards haben, die vergleichbar hoch wie diejenigen Deutschlands sind.“ 5 (Sic!) 
 
Dazu einige Beispiele:  
Sehr wohl im Bewusstsein, dass es verschiedene Formen von Demokratie gibt6, interes-
siert uns hier der Vergleich mit der direkten Demokratie, d.h. dort wo die Entscheidungs-
verfahren mit der Beteiligung der Bevölkerung stattfinden. 
In Deutschland gibt es die direkte Demokratie nur sehr beschränkt, und ist auf den drei 
Verwaltungsebenen unterschiedlich und nach oben abnehmend geregelt (Kommune, 
Länder, Bund). Zurzeit (2009) sollen 68% der Bundesbürger Volksentscheide auf Bun-
desebene befürworten(!)7. Offenbar wollen die Bürger von Deutschland auch zwischen 
den Bundestagswahlen, die grundsätzlich alle vier Jahre stattfinden, mitbestimmen kön-
nen. Doch es geht heute gerade in die umgekehrte Richtung: Bundespräsident a.D. Ro-
man Herzog und Lüder Gerken, Direktor des Centrums für Europäische Politik, sind der 

                                           
1 Siehe Literaturverzeichnis 
2 Forschungsinstitut in den USA, Non-Profit-Organisation 
3 Regierung wird vom Volk gewählt 
4 Rechtswissenschaftler  Universität Potsdam 
5 Siehe Literaturverzeichnis 
6 z.B. Basisdemokratie, Parteiendemokratie, direkte Demokratie, Partizipatorische Demokratie, Repräsentative 
Demokratie, Parlamentarische Monarchie etc. 
7 http://www.mehr-demokratie.de/752.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5346&cHash=ab5866faa4 
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Ansicht, dass die EU die Bürger Deutschlands und ihre Vertreter entmachtet8. Aber gera-
de auch das „Demokratiedefizit“ der EU selbst ist ein bereits geläufiges Schlagwort ge-
worden9. 
Obwohl immer mehr Einzelstaaten sich Demokratien nennen, wächst die Zahl der Län-
der, in denen das demokratische System ausgehöhlt wird. So haben von 75 Demokratien 
gerade nur deren 13 eine uneingeschränkt funktionierende Gewaltenteilung einschliess-
lich einer unabhängigen Justiz10. Man spricht von einer „defekten Demokratie“. 
 
Unmittelbare und direkte Entscheidungen von Stimmberechtigen über politische Themen 
sind in Italien, Österreich und der Schweiz stärker ausgebildet als z.B. in Deutschland, 
Grossbritannien, Indien oder den USA auf Bundesebene. Dennoch variieren auch in den 
stärker ausgebildeten Demokratien die Abstimmungen pro Jahr erheblich, z.B. Schweiz 
2.54 p.a., Italien 0.42 p.a., Österreich 0.03 p.a.11.  

 
 
Direkte Demokratie: Staaten im Vergleich  

 
Samstag, 29. März 2008 um 17:26  

Volksabstimmungen im internationalen Vergleich 

Staat Zeitraum (von - bis) Anzahl 
Abstimmung 
pro Jahr 

Kalifornien 1884 1992 1140 10,56 

Schweiz 1798 2008 533 2,54 

Australien 1898 2002 72 0,69 

Irland 1937 2004 31 0,46 

Italien 1797 2006 87 0,42 

Frankreich 1791 2005 38 0,18 

Dänemark 1916 2000 19 0,23 

Schweden 1910 2003 7 0,08 

Norwegen 1905 1994 6 0,07 

Österreich 1945 2006 2 0,03 

Quelle: Jurschitz 2008, Braumüller, (erweitert) 

 

  

                                           
8 Welt-Online 17.02.2007 (EU-Debatte) 
9 Siehe Literaturverzeichnis 
10 Bertelsmann Transformation Index 2008 
11 Direkte Demokratie: Staaten im Vergleich; Jurschitz 2008, Braumüller 
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Für die Wahlsysteme in der EU siehe Dr. Werner T. Bauer Wien November 200712 in-
sbesondere die Übersichtstabelle s. 79 und 80 
 

 

  

                                           
12 OGPP Österreichische Gesellschaft für Politikberatung und –entwicklung 2007 
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Bei verschiedenen Entscheidungen der Regierungen europäischer Nationen haben sich 
die Bürger entweder protestierend gefügt oder, dort wo die Möglichkeit eines Plebiszits 
gegeben war oder wurde, sehr oft anders als ihre Regierungen entschieden. So waren es 
Fragen des EU-Beitritts, der Übernahme des Euros, Sozialbestimmungen, Freizügigkeit 
im Personenverkehr, bi-laterale und supranationale Abkommen etc. welche den Souve-
rän bewegten. Das ohnehin geringe Mitbestimmungsrecht des Bürgers wird oft zusätzlich 
von den Regierungen ausgehebelt, aber nicht nur in Ländern mit wenig Mitbestimmungs-
recht des Bürgers, sondern auch in „full fletched“, d.h. ausgereiften Demokratien. Wir 
kommen gleich noch darauf zurück.  

 

 
2. Die schwindende freie Entscheidungsmacht von Reg ierungen souveräner Staaten 

 
Demokratien mit breitgefächerten Bürgerrechten und extensiver Mitbestimmung des Bür-
gers sind schwierig zu regieren. Man muss nicht nur politische Spielregeln beachten, 
sondern sich auch gefallen lassen, dass Gesetzesvorlagen, die staatspolitisch absolut ih-
re Berechtigung haben können, dennoch keine politische Akzeptanz finden und schluss-
endlich scheitern, wenn sie nicht schon im Vorfeld abgeschossen worden sind. Das gan-
ze Prozedere dauert damit auch sehr lange und der geheime Wunsch nach Abkürzungen 
jeglicher Art wird oft und gerne bei sich bietenden Gelegenheiten wahrgenommen. Wenn 
man sich dabei auf übergeordnete extra-legale (im Sinne ihres demokratischen Bil-
dungsprozesses und ihrer Überwachung) Organisationen berufen kann, wird damit die 
implizite Unmöglichkeit des eigenen Handelns gemäss demokratischer Gesetze und 
Möglichkeiten wirkungsvoll dokumentiert. Sätze wie „wir haben da die Grundlagen unse-
res Rechtsstaates nicht einbringen können, weil dies von der G20 nicht akzeptiert wor-
den wäre“ sind in unserer Bundesverwaltung keine „horribile dictu“ mehr, sondern wer-
den ohne Schamgefühl ins Feld geführt. 

 
Um wie viel lieber und leichter geben Regierungen von Staaten, welche nur erratisch 
demokratische Entscheidungsmöglichkeiten für den Bürger kennen – wie z.B. die Wahl 
zwischen zwei Parteien einmal in vier Jahren – ihren „Job“ mit dem ganzen demokrati-
schen Ballast nach oben in die extra-legalen Organisationen ab. Dies umso mehr wenn 
die Regierungen sich selber wieder in den Gremien dieser Organisationen als Mitglied 
einer Vielzahl von weiteren Regierungen einfinden. So geben sie zwar den Anschein, 
dass sie sich für ihren Staat und seine Bürger einsetzen, gehen aber in Tat und Wahrheit 
damit vor ihren Bürgern und Überwachungsorganen „in Deckung“. 
 
Ian Bremmer sieht dies als eine Folge der Globalisierung: Als ein Resultat der Globalisie-
rung werden nationale Regierungen sehr viel ihrer (souveränen) Entscheidungsmacht an 
kleine und grosse Organisationen verlieren. Sie werden ihre Souveränität verlieren an 
UNO-EU-Int. Criminal Court – IMF – Weltbank; Organisationen, die keine Staaten sind, 
keine Souveränität haben und sehr oft nicht rechenschaftspflichtig sind gegenüber ir-
gendwelchen Wählern. In den letzten Jahren entstand eine Buchstabensuppe; 
APEC/ASEAN/AU/CIS/SCO etc. Diese Organisationen sind zwar weiterhin abhängig von 
deren Mitgliedern, vor allem aber denjenigen, welche die Stärksten sind und deren politi-
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sches Kalkül den Aktionsradius und die Themen dieser Gebilde bestimmen. Der „Kleine“ 
hat hier wohl keine Chance! 
 
Prof. Dr. Andreas Georg Scherer13 in seiner Vorlesung (Uni Zürich vom 17.03.2010) „Die 
Krise des Nationalstaats im Zeitalter der Globalisierung“ stellt folgende Ausgangsthesen 
auf: 
- Globalisierung verringert die Steuerungseffizienz des nationalstaatlichen Systems mit 

der Folge, dass die Fähigkeit nationalstaatlicher Regierungen, die gesellschaftliche 
Integration innerhalb ihres Territoriums zu koordinieren, schwindet (Funktionskrise). 

- Globalisierung führt dazu, dass die Betroffenen nationalstaatlicher Politik immer we-
niger an deren Gestaltung teilhaben (Legitimationskrise). 
 

Ich denke es ist auch ein Zeichen der Demokratieverdrossenheit der Regierungen und ih-
res Beamtenstabes. Gerade Letztere sind in diesem schleichenden Prozess der Ent-
Demokratisierung unseres Rechtsstaates nicht zu unterschätzen. Die Beamten stehen 
viel weniger im Rampenlicht der Öffentlichkeit und haben sich längst mit ihren ausländi-
schen Kollegen vernetzt. Gerade die Globalisierung hat eine Unzahl von Möglichkeiten 
der direkten Begegnung auf diesen Stufen geschaffen. So ist es nicht verwunderlich, 
wenn von dieser Ebene „Pfähle eingeschlagen werden“, deren rechtliche Grundlagen 
zwar noch fehlen, welche dann aber über verschiedenen Hebel – nicht zuletzt mit dem 
Hinweis der Übermacht z.B. der G20 – nachträglich rechtlich fundiert werden. 
 
 

3. Kurzer Überblick über die wichtigsten extra-lega len Organisationen 
 
Einleitend möchte ich erklären, weshalb ich den Begriff „extra-legal“ gewählt habe: 
I. Diese Organisationen sind nicht durch demokratische Meinungsbildungsprozesse 

des Souveräns zustande gekommen, sondern sind der Zusammenschluss von 
Partikularinteressen von Staaten, Gremien, Wirtschaftsexponenten etc. 

II. Diese Organisationen haben in den meisten Fällen kein mit demokratischer Wil-
lensbildung zustande gekommenes Budget, aber auch keine transparente Rech-
nungslegung14  

III. Diese Organisationen haben „Niemandem“ ausser ihrem inneren Kreis, über ihre 
Tätigkeit Rechenschaft abzulegen, und es gibt keine Kosten/Nutzen Rechnung. 
Sie können tun und lassen was ihnen oder ihrer Mehrheit oder den Stärksten un-
ter ihnen gerade beliebt. 

 
Was sind NGOs und wie sieht es im Einzelnen aus?  
 
NGO ist die Abkürzung für Non Governmental Organization, Nichtregierungsorganisatio-
nen. Ein Gruppe von Politologiestudenten der Universität Wien haben die Rolle der NGO 
analysiert und haben Folgendes festgehalten: „Vor allem im Jahre 2000 erlebten die 
NGOs eine ungeheure Aufwertung seitens der internationalen Gemeinschaft als die 
UNO zum ersten themenübergreifenden Treffen einlud und ihnen bei Bedarf Konsulta-
tivstatus (Vortrags- und Zugangsrecht) eingestand. Die Vereinten Nationen fassen unter 
dem Betriff „Non-Governmental“ alle nicht-staatlichen Verbände zusammen, also auch 

                                           
13 Wirtschaftswissenschaftler Universität Zürich 
14 Weltwoche Nr. 37,16.09.10 Artikel „hohes Schmerzensgeld“ von Philipp Gut über Kosten der EU-Agenturen 
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Lobbyverbände der Industrie, der Gewerkschaften etc. In einer globalisierten Welt, in der 
staatliche Regierungen an Bedeutung verlieren, werden NGOs eine zunehmende Be-
deutung beigemessen. Die Rolle von NGOs wird in dem Kontext sich verändernder 
Staatlichkeit erforscht. 
 
Obwohl sie im Vergleich zum Staat oder zu Parteien meist nicht über einen internen de-
mokratischen Aufbau verfügen, erhalten sie ihre Legitimität über öffentliche Anerken-
nung. Mit der zunehmend anarchischen Weltpolitik tritt das Problem auf, dass zuneh-
mend mehr NGOs sich zunehmend mehr Themen auf zunehmend fragwürdige Weise 
widmen.  
 
Die Ausgliederung ehemals von Staaten wahrgenommener öffentlicher Funktionen an 
Private müssen nicht unbedingt an Demokratie und deren „Demokratisierung“ festhalten, 
sondern sind durchaus fähig, sich Formen totalitärer Herrschaft anzupassen, deren 
grösster Feind eigentlich die Verwirklichung des Individuums ist. 15 
 
 

About us 

The DESA NGO Branch is the focal point within the 
UN Secretariat for non-governmental organizations in 
consultative status with the Economic and Social 
Council (ECOSOC) and for NGOs seeking status.  
The NGO Branch services the Committee on Non-
Governmental Organizations, a subsidiary body of the 
ECOSOC composed of 19 Member States. It also pro-
vides relevant advice and information concerning 
NGOs to representatives of the United Nations system, 
Member States and civil society.  
The Branch works to strengthen and enhance dialogue between NGOs and the United 
Nations to enable NGOs to participate in the economic and social development activities 
of the organization. The nature of this support ranges from administrative and security 
procedures that give access to UN facilities to training, information and advice on the 
substance of the NGO contribution to the organization's goals and objectives.  

Consultative relationship with the ECOSOC is governed by the principles contained in 
Council resolution 1996/31. Consultative relationships with the ECOSOC may be estab-
lished with international, regional, sub regional and national non-governmental, non-
profit public or voluntary organizations that make a significant contribution to the work of 
the ECOSOC or its subsidiary bodies. Currently, more than 3,200 NGOs have consulta-
tive status with the ECOSOC. 
 
 
Wir betrachten nun weitere extra-legalen Gremien, die zwar durch Staaten und deren le-
gal gewählte Vertreter zustande gekommen sind, jedoch nicht die Merkmale von demo-
kratischen Gremien haben.  

                                           
15 Auszug Seminararbeiten bei Dr. Eva Kreisky, Universität Wien 2003/2004 zum Thema „Netzwerke parastaatli-
cher Akteure: Transnationale Unternehmen und NGO’s“ 
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Gruppe der Acht 16 

Entstehungsgeschichte 

Die „Gruppe der Acht“ findet ihren Ursprung in der „Gruppe der Sechs“, welche 1975 auf 
Initiative des damaligen französischen Präsidenten Valery Giscard d‘Estaing und des 
deutschen Bundeskanzlers Helmut Schmidt gegründet wurde. Damals zählten die USA, 
Grossbritanien, Frankreich, Deutschland, Italien und Japan zu den Mitgliedern. Auslöser 
des Treffens war der Zusammenbruch des damaligen Wechselkurssystems und die Fol-
gen der Ölkrise. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs war ursprünglich als Fo-
rum gedacht, um über aktuelle Finanz- und Währungsfragen zu diskutieren. Ein Jahr 
später kam Kanada als siebtes Mitglied hinzu, bis schliesslich mit der Mitgliedschaft 
Russlands 1998 die heutige Zusammensetzung der G8 erreicht wurde.17 

Von der ursprünglichen Idee weltwirtschaftliche Probleme zu diskutieren, haben sich die 
Themen der G8 Gipfel auf praktisch alle Felder der Weltpolitik ausgeweitet. So beschäf-
tigt sich der Gipfel sowohl mit Armut und Hunger als auch über das Vordringen neuer 
Kommunikationstechnologien oder mit der Stellung der Frau.18 

Zusammensetzung und interne Organisation 

Wie bereits weiter oben erwähnt sind die Mitglieder der G8 die USA, Grossbritannien, 
Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Kanada und Russland, welches zwar als Mitg-
lied gilt, aber immer noch von den finanz- und währungspolitischen Beratungen ausge-
schlossen ist. Die G8 ist somit ein Zusammenschluss der Acht grössten demokratischen 
Industrienationen der Welt. 

Die Staats-und Regierungschefs der Nationen der G8 treffen sich einmal jährlich zu ei-
nem Gipfeltreffen. Es herrscht aber eine permanente Kooperation auf der Ebene von 
Ministern und hohen Regierungsbeamten um die jährlichen Gipfel vorzubereiten, natio-
nale Positionen abzustimmen und unterschiedliche Positionen bereits im Vorfeld zu klä-
ren. Hierzu werden sogenannte „Sherpas“ und „Sous-Sherpas“ von jedem Land ent-
sandt und es werden regelmässig G8-Ministertreffen abgehalten.19  

Die G8 ist ein informelles Forum der Staats-und Regierungschefs der acht Mitgliedsstaa-
ten. Sie besitzen deshalb keinen eigenen Verwaltungsapparat und kennen weder per-
manente Vertreter ihrer Mitglieder, noch ein eigenes Sekretariat. Die Präsidentschaft der 
G8 fällt rotierend einem der Mitgliedstaaten zu.20 

Jenes Land, welches den Vorsitz inne hat, organisiert das Gipfeltreffen und setzt die 
Themen der Gespräche fest. Es bestehen traditionelle G8 Themen wie regionale Prob-
leme (z.B. Pakistan, der Nahe Osten oder Sudan), Handel, Weltwirtschaftsprobleme, Si-
cherheit oder Entwicklungshilfe. Das Gastgeberland wählt spezifische, aktuelle Proble-
me aus auf die ein besonderer Fokus gelegt werden soll.21 

                                           
16 Grundlagen-Recherche, ausgeführt von Jacob J. Bollag, BLaw 
17 http://de.wikipedia.org/wiki/Gruppe_der_Acht, 16.08.10 
18 http://www.focus.de/politik/deutschland/g8-gipfel/tid-5815/g8_aid_57161.html, 16.08.10 
19 http://www.g8.utoronto.ca/what_is_g8.html, 16.08.10 
20http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/wege/multilaterale_ez/akteure/G8/index.html, 16.08.10 
21 Koch Madeline, G8 Information Center, Toronto. 
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Rechenschaftsablegung 

Es liegt in der Verantwortung jedes einzelnen Teilnehmers der G8 die Entscheidungen, 
welche während den Treffen im Konsens gefällt werden adäquat in dessen Heimatland 
umzusetzen. Dies kann bedeuten legislativ tätig zu werden, neue politische Leitlinien zu 
schaffen oder bereits existierende anzupassen.22 

Der Präsident der G8 verfasst unter der Beteiligung aller Mitglieder jährlich einen Re-
chenschaftsbericht. Er soll aufzeigen welche Versprechen inwieweit erfüllt werden konn-
ten. Dieses Jahr wurde zum Ersten Mal ein solcher Bericht unter der Ägide des kanadi-
schen Präsidenten verfasst.23 

Zahlreiche unabhängige Organisationen beobachten und bewerten die Umsetzung der 
versprochenen Ziele der G8 Gipfeltreffen. So beispielsweise die G8 Research Group, 
welche seit 1996 einen Compliance Report über die G8 publiziert24, die „One“, WWF Ox-
fam oder Transparency International 25 

Finanzen und Abrechnung 

Die finanziellen Kosten der Gipfeltreffen tragen die jeweiligen Gastländer. Die Kosten 
des diesjährigen eineinhalbtägigen G8 Treffens, gefolgt vom ebenfalls eineinhalbtägigen 
G20 Treffen sollen sich auf über eine Milliarde Dollar belaufen haben. Dies ist ungefähr 
der Betrag, den die G8 Führer den weltärmsten Ländern pro Jahr zur Förderung von 
Müttern und Kindern versprochen haben.26 Die Länder tragen die Kosten für das Ent-
senden der Delegationen selber.27 

Rechtl. Basis der Beziehungen zu souveränen Nationen 

Die Entscheidungen, welche an den Gipfeltreffen der G8 gefällt werden, ziehen keine 
rechtliche Bindung nach sich. Meistens werden jedoch im Anschluss an die Treffen bila-
terale Vereinbarungen zwischen den Nationen getroffen, wodurch diese verbindlich wer-
den.28 

Kritische Würdigung  

Oft wird kritisiert, dass die G8 an einem Repräsentationsdefizit leidet, da sie die ver-
schiedenen Regionen, Bevölkerungszahlen und Entwicklungsstadien der Staatenwelt 
nicht wahrheitsgetreu abbildet. So leben in den Ländern der G8 nur rund 14 Prozent der 
Weltbevölkerung. Weiter lag 2009 China auf Platz drei der grössten Volkswirtschaften, 
Brasilien und Spanien haben Kanada überholt und Indien liegt vor Russland auf Platz 11. 
Der G8 wird auch ein Legitimationsdefizit nachgesagt, da beschlossene Programme oft 
nicht umgesetzt werden und die Entscheidungsfindung intransparent erscheint, ge-
schieht sie doch unter Ausschluss der Öffentlichkeit und Parlamente.29 

                                           
22 Koch Madeline, G8 Information Center, Toronto. 
23 vgl. http://www.g8.utoronto.ca/summit/2010muskoka/accountability/. 
24 vgl. http://www.g8.utoronto.ca/compliance. 
25 Koch Madeline, G8 Information Center, Toronto. 
26 http://www.project-syndicate.org/commentary/sachs167/German, 16.08.10 
27 Koch Madeline, G8 Information Center, Toronto. 
28 http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/wege/multilaterale_ez/akteure/G8/index.html, 16.08.10 
29 http://www.project-syndicate.org/commentary/sachs167/German, 16.08.10 
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Der G8 wird nachgesagt ihren Versprechen zu oft nicht nachzukommen und nicht effi-
zient an detaillierten Lösungen zu arbeiten. 

Es werden vermehrt Stimmen laut, welche die Abschaffung der G8 und die Überführung 
derer Aufgabenbereiche in die G20 fordern.30 

Gruppe der Zwanzig 

Entstehungsgeschichte 

Die G20 wie sie heute besteht, wurde 1999 auf dem Treffen der G8 Finanzminister ins 
Leben gerufen. Dies nachdem als Reaktion auf die Asienkrise 1997 zuerst die G22 und 
1999 kurzzeitig die G33 etabliert wurden. Die G20 wurde gegründet, um ein Forum zwi-
schen Industrie- und Schwellenländern zu schaffen in Fragen des Finanzsystems und 
der Weltwirtschaft. Dadurch soll weltweit Wirtschaftswachstum und Entwicklung geför-
dert werden.31 

Zusammensetzung und interne Organisation 

Die G20 ist ein informeller Zusammenschluss aus 19 Staaten und der Europäischen 
Union. Es nehmen die Finanzminister und Zentralbankchefs der G8 und elf weiterer 
Staaten teil, sowie die EU-Präsidentenschaft, der Präsident der Europäischen Zentral-
bank, der geschäftsführende Direktor des Internationalen Währungsfonds, der Vorsit-
zende des Internationalen Währungs- und Finanzausschlusses, der Präsident der Welt-
bank und der Vorsitzende des Development Committees von Weltbank und internationa-
len Währungsfonds.32 

Die Präsidentschaft fällt für jeweils ein Jahr einem Mitgliedstaat zu, wobei stets zwischen 
einem Entwicklungsland und einem entwickelten Land gewechselt wird. Die G20 wird 
von einer Troika geführt bestehend aus dem aktuellen Präsidenten, dem Präsidenten 
des Vorjahres und jenem des Folgejahres.33 

Im Januar 2010 entschieden die Sherpas der Mitgliedstaaten, dass fortan auch die 
Staats- und Regierungschefs der G20 in einem regelmässigen Abstand von einem Jahr 
zusammenkommen. Zuvor haben sie sich nur viermal getroffen, während die Finanzmi-
nister stets einmal jährlich zusammenkamen.34  

                                           
30 http://www.project-syndicate.org/commentary/sachs167/German, 26.08.10 
31 http://www.g20.org/about_what_is_g20.aspx, 17.08.10 
32http://de.wikipedia.org/wiki/Gruppe_der_zwanzig_wichtigsten_Industrie_und_Schwellenl%C3%A4nd
er, 17.08.10 
33 Koch Madeleine, G8 Information Center, Toronto. 
34 Koch Madeleine, G8 Information Center, Toronto 
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OECD 

Entstehungsgeschichte 

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wurde 
1961 als Nachfolgeorganisation der Organisation für Europäische wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit (OEEC) gegründet. Die OEEC ihrerseits wurde 1947 mit dem Ziel ge-
gründet, den Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft nach dem zweiten Weltkrieg zu 
koordinieren. Die Hauptaufgabe der OECD ist es, in ihren Mitgliedstaaten den wirtschaft-
lichen Aufschwung zu fördern, Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, finanzielle Stabilität zu 
gewährleisten und den allgemeinen Lebensstandard zu erhöhen.35 

Zusammensetzung und interne Organisation 

Die OECD besteht heute aus 33 Mitgliedstaaten.36 Sie verfügt über drei Organe, nament-
lich den Rat, die Ausschüsse und das Sekretariat.  

Die Aufgabe des Rates als oberstes Entscheidungsorgan ist die strategische Führung 
und Aufsicht. Er setzt sich zusammen aus je einem Vertreter der Mitgliedsländer und der 
Europäischen Kommission. Entscheidungen werden im Konsens getroffen. 

Die rund 200 Ausschüsse dienen der Diskussion und der Umsetzung der Ziele. Sie be-
stehen aus Vertretern der Mitgliedstaaten und eingeladener Nichtmitglieder und arbeiten 
mit der Unterstützung des Sekretariats an bestimmten Themen. Jährlich finden sich rund 
40'000 Vertreter aus aller Welt zu diesen Arbeitstreffen ein. 

Das Sekretariat steht unter der Leitung eines Generalsekretärs. Dieser führt den Vorsitz 
im Rat und gilt als Bindeglied zwischen den Vertretungen der Mitgliedstaaten und dem 
Sekretariat. Das Sekretariat unterstützt die Ausschüsse und setzt die vom Rat beschlos-
senen Prioritäten um.37 

Arbeitsweise der OECD 

Die OECD kennt verschiedene Mittel, um ihre Ziele umsetzen zu können. Eines davon 
ist der sogenannte Peer Review. Dabei analysiert ein Mitgliedsland Politikbereiche eines 
anderen Mitglieds. In diesen Prozess wird die Zivilgesellschaft, aber auch Wirtschafts- 
und Arbeitnehmervertreter eingebunden. Am Ende des Peer Review wird eine Empfeh-
lung erlassen. 

Analysen der OECD führen immer wieder zu Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaa-
ten selber, aber auch zwischen Mitgliedsstaaten und Nicht-Mitgliedssaaten. Diese Ver-
handlungen münden oft in formellen Übereinkommen, Verabschiedungen von Standards 
und Richtlinien oder in Empfehlungen.  

                                           
35 http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36761863_1_1_1_1_1,00.html, 11.10.2008. 
36 Australien, Belgien, Chile, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Grossbritannien, Griechenland, Un-
garn, Island, Israel, Italien, Japan, Korea, Kanada, Luxemburg, Mexiko, Holland, Neuseeland, Norwegen, Öster-
reich, Polen, Portugal, Slowakei, Spanien, Schweden, Schweiz, Tschechien, Türkei, USA. 
37 https://www.oecd.org/document/14/0,3343,de_34968570_35009030_39992334_1_1_1_1,00.html, 12.10.10 
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Ausserdem veröffentlicht die OECD regelmässig Ausblicke, Jahresrückblicke und ver-
gleichende Statistiken um ihre Analysen zu verbreiten.38 

Finanzen und Abrechnung 

Die OECD finanziert sich aus Beiträgen ihrer Mitgliedstaaten, sprich aus Steuermitteln. 
Die Höhe der Beiträge unterscheiden sich je nach Wirtschaftskraft des Mitgliedes und 
werden anhand eines Beitragsschlüssels berechnet. Die Mitgliedsländer legen jeweils für 
zwei Jahre das Volumen des Budgets und das Arbeitsprogramm fest. Ein Ausschuss aus 
Rechnungsprüfern soll die unabhängige externe Kontrolle gewährleisten.  

Die OECD vergibt weder Kredite noch Fördermittel.39 

Rechtliche Basis der Beziehungen zu souveränen Staaten 

Die OECD hat keine direkten Rechtsetzungskompetenzen in den einzelnen Mitgliedslän-
dern. Es ist Sache der jeweiligen Regierungen die Empfehlungen umzusetzen.40 Den-
noch verfügt die OECD über effiziente Druckmittel, um ihren Entscheidungen Nachdruck 
zu verschaffen. Die Kontroverse um die OECD Listen der Steueroasen hat dies einmal 
mehr deutlich vor Augen geführt. Aber wie sieht die Realität bei vor allem den starken 
Mitgliedsländern aus? An einer Veranstaltung der Credit Suisse in Zürich am 17.09.2010 
hat sich Jeffrey Owens, Direktor der OECD Tax Policy für Transparenz und Fairness 
stark gemacht. Dem hielt Prof. Dr. Jason Sharman, Australien, eine Studie entgegen, die 
zeigte, dass bei 60% der nicht OECD regulierten Ländern bei Bestellung einer Company 
die Identifikation des BO verlangt wurde. Bei OECD regulierten Ländern gerade mal nur 
von 26%! 

Dr. Thomas Held, Avenir Suisse, warnte vor einer Instrumentalisierung der OECD durch 
die G20, weil sie von ihr gesponsert wird. In der China Economic Review vom 
21.09.2010 wird nachgefragt, wo die OECD die Grenze zur Privatsphäre von persönli-
chen Daten und Sicherheit ziehen wird, da ihre kürzlichen Erfolge in der Zerstörung des 
Bankgeheimnisses sie nur noch hungriger gemacht hat, die privaten Finanzverhältnisse 
der Bürger ganz zu öffnen. Das fragt eine chinesische Zeitschrift! 

FATF 

Entstehungsgeschichte 

Die Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) wurde 1989 von den 
Staatschefs der G7 und dem Präsidenten der EG-Kommission als Expertengruppe zur 
Erarbeitung von Strategien zur Bekämpfung der Geldwäscherei ins Leben gerufen.41 
Damals war sie nicht als dauerhafte Einrichtung geplant, dies spiegelt sich auch in ihrer 
losen Struktur und im Fehlen einer Gründungscharta wieder. 2001 kam als weiterer 
Themenbereich die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung hinzu.42 Das zeitliche be-
fristete Mandat wurde am 14. Mai 2004 bis Ende 2012 verlängert. 

                                           
38 https://www.oecd.org/document/42/0,3343,de_34968570_35009030_39992362_1_1_1_1,00.html,12.10.10 
39 https://www.oecd.org/document/60/0,3343,de_34968570_35009030_39992444_1_1_1_1,00.html, 12.10.10 
40 https://www.oecd.org/document/42/0,3343,de_34968570_35009030_39992362_1_1_1_1,00.html, 12.10.10 
41 http://www.finma.ch/d/finma/internationales/gremien/Seiten/fatf.aspx, 17.08.10 
42 http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236836_1_1_1_1_1,00.html, 17.08.10 
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Zusammensetzung und interne Organisation 

Die FATF zählt 36 Mitglieder, darunter die wichtigsten Finanzzentren einschliesslich der 
Schweiz.43 Sie ist ein zwischenstaatliches Gremium, welches sowohl auf nationaler wie 
auch auf internationaler Ebene politische Richtlinien zur Erreichung ihrer Ziele definiert. 
Hierzu veröffentlichte sie zahlreiche Empfehlungen als Mindeststandards und gab eine 
Liste der sogenannten NCCT (non-cooperative countries and territories) heraus. Diese 
Liste führt Länder auf, welche die vom FATF festgesetzten Standards noch nicht erreicht 
haben. Es soll so der politische Wille der nationalen Gesetzgeber zur Umsetzung der 
Massnahmen für die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung 
gefördert werden.44  

Zurzeit beschäftigt das Sekretariat der FATF 20 ständige Mitarbeiter.45 Die FATF lässt 
sich typologisch am besten als transgouvernementale Regulierungsorganisation be-
schreiben.46 Sie kommt beinahe ohne eigene organisatorische Infrastruktur aus und es 
sind nationale Beamte, welche innerhalb relativ loser Strukturen die Hauptarbeit leisten. 

Rechenschaftsablegung 

Die FATF verfasst jährlich einen Rapport über ihre Tätigkeiten und Errungenschaften. 

Finanzen und Abrechnung 

Der Jahresrapport der FATF für das Jahr 2010 zeigt ein Jahresbudget von etwas über 
3‘000‘000 Euro auf. Aus dem Rapport wird allerdings nicht ersichtlich, wer für diese 
Summe aufkommt.47 

 

  

                                           
43 http://www.fatf-gafi.org/document/52/0,3343,en_32250379_32236869_34027188_1_1_1_1,00.html, 17.08.10 
44 http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236836_1_1_1_1_1,00.html, 17.08.10 
45 FATF Force Annual Report 2009-2010, S. 35. 
46 Saugte, S. 178 ff.  
47 Quelle: FATF Annual Report, 2009-2010S.35 
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Rechtliche Basis der Beziehungen zu souveränen Nationen 

Um die Umsetzung ihrer Empfehlungen zu gewährleisten, stehen der FATF keinerlei 
Rechtsmittel zur Verfügung. Es liegt an den Mitgliedstaaten anhand eines standardisier-
ten Fragebogens eine Selbsteinschätzung durchzuführen.  

Weiter wird ein sogenannter „Peer-Review“ – Prozess durchgeführt, bei dem die Mitg-
liedsstaaten einen anderen Mitgliedstaat überprüfen. Der jeweilige Vorsitzende der FATF 
wählt die zu evaluierenden Länder aus und ernennt drei sachverständige Examinatoren 
aus mindestens zwei unterschiedlichen Ländern. Die Prüfgruppe erstellt einen Bericht 
auf der Grundlage von Interviews vor Ort und von Informationen, die der zu prüfende 
Staat zur Verfügung stellt. Der Bericht wird dem Staat zur Kommentierung vorgelegt und 
diese kommentierte Fassung wird anschliessend im Plenum diskutiert. Dabei kann Ver-
tretern des betreffenden Staates Fragen gestellt werden und abschliessend wird eine 
überarbeitete Zusammenfassung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die FATF 
erachtet dieses Prozedere als notwendig, da somit „a clear and unbiased assessment of 
where the country stands and of the areas in which further efforts may be warranted“ si-
chergestellt wird.48  

Es stehen der FATF aber auch weitere Druckmittel zur Verfügung. So wurde beispiels-
weise 1996 in einer öffentlichen Verlautbarung der FATF erklärt, dass die Mitgliedstaaten 
bei Finanztransaktionen mit der Türkei die Anwendung von Empfehlung Nr. 21 in Be-
tracht ziehen sollen, also eine besondere Sorgfaltspflicht wahren sollen. Grund dafür 
war, dass die Türkei keinerlei Gesetze gegen die Geldwäscherei kannte. Noch im selben 
Jahr erliess die Türkei ein neues Gesetz gegen die Geldwäscherei.49 

Sogar mit der Suspendierung der Mitgliedschaft sah sich Österreich im Jahre 2000 konf-
rontiert. Die FATF versuchte wiederholt die österreichische Regierung zur Abschaffung 
der Praxis anonymer Sparbücher für Inländer zu bewegen. Nachdem nach einer Schwie-
rigkeit bei der Regierungsbildung Österreich den Forderungen immer noch nicht nachge-
kommen war, forderte der damalige FATF-Präsident den österreichischen Finanzminister 
der Interimsregierung erneut auf, die umstrittene Praxis abzuschaffen. Eine öffentliche 
Erklärung des Finanzministers, in der die Notwendigkeit anerkannt wurde, Schritte gegen 
die anonymen Sparbücher unternehmen zu müssen, reichte der FATF nicht aus, worauf 
eine letzte Frist ausgesprochen wurde, bei derer unbenutztem Verstreichen die Mitglied-
schaft Österreichs suspendiert würde. Aufgrund dieses Druckes wurden schliesslich die 
anonymen Sparbücher abgeschafft, und Österreich konnte sich vor der Suspendierung 
retten.50 

Es darf nicht vergessen werden, dass die USA als Mitglied der FATF bei Bedarf ihr ge-
samtes politisches Gewicht einsetzen kann, um den Druck auf andere Mitglieder zu er-
höhen. Ausserdem besteht teilweise aufgrund historischer Verknüpfung ein grosser Ein-
fluss einzelner Mitgliedstaaten auf andere, so beispielsweise Frankreichs auf Monaco 
oder der Niederlande auf die Niederländischen Antillen. 

                                           
48 FATF Annual Report 1991-1992, S. 8. 
49 FATF Annual Report 1996-1997, S. 10 f.  
50 FATF Annual Report 1999-2000, S. 20 ff.  
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Im Annual Report 1991-1992 wurde erstmals das Druckmittel der „Schwarzen Liste“ er-
wähnt, aber erst am 14. Februar 2000 stellte die FATF ihren “Report on Non-Cooperative 
Countries and Territories” (NCCT-Liste) vor.  

Kritische Würdigung 

Wie bereits erwähnt, sind es nationale Beamte, die innerhalb relativ loser Strukturen die 
Hauptarbeit leisten. Dies hat als unmittelbare Konsequenz, dass die Verhandlungen und 
Beratungen im Einzelnen sehr intransparent erscheinen. Ausserdem wird dadurch die 
Teilnahme nicht staatlicher Akteure praktisch verunmöglicht. Dies ist allerdings ange-
sichts der Bedeutung und Reichweite, die die Arbeit der FATF im Laufe der Zeit gewon-
nen hat durchaus problematisch.51 

Nach dem Vorstellen der NCCT-Initiative wurde der FATF vermehrt die Legitimation ab-
gesprochen, weltweite Standards zu formulieren und unter Androhung von Sanktionen 
auch durchzusetzen. Es ist daran zu erinnern, dass die FATF von der G7 als zeitlich limi-
tierte Expertengruppe gegründet wurde, deren Mandat laufend erneuert werden muss.  

Phil Williams und Gregory Baudion O’Hayon kritisieren in sehr klaren Worten, dass der 
Fokus des Interesses ausschliesslich „on whether or not the participating states meet 
FATF starndards rather than the far more important question of whether or not these 
standards are effective in combating money laundering.“52 

Wolfsberg Gruppe 

Entstehungsgeschichte 

Die Wolfsberg Gruppe wurde im Jahre 2000 am gleichnamigen Ort gegründet mit dem 
Ziel, eine weltweite Verhaltensempfehlung zur Bekämpfung der Korruption und der 
Geldwäscherei für den Private Banking Sektor zu erstellen. Die Mitglieder haben sich 
verpflichtet, alle Massnahmen gegen die Geldwäscherei zu unterstützen. Zu diesem 
Zwecke haben sie mehrere Projekte entworfen, unter anderem auch zur Thematik „Know 
Your Customer“.“53  

Als Folge auf die Anschläge vom 11. September 2001 erweiterte die Gruppe im Jahre 
2002 ihren Themenbereich auf die Antiterrorfinanzierung und publizierte eine entspre-
chende Richtlinie. 

Zusammensetzung und interne Organisation 

Die Gruppe setzt sich aus elf global operierenden Banken zusammen. Sie haben interne 
Strukturen erstellt, um lokale und internationale Behörden bei ihrem Kampf gegen den 
Terrorismus zu unterstützen. Jedes Mitglied hat die Wolfsberg Standards- die Anti-
Geldwäsche und Anti-Terrorismus Grundsätze für Finanzdienstleister- für all ihre Banken 
weltweit, also auch für jene in offshore Zentren, übernommen. Die Gruppe arbeitet mit 
der FATF zusammen, und das Wolfsbergforum, das seit 2003 durchgeführt wird, wird 
auch im FATF Veranstaltungskalender aufgeführt. 

                                           
51Research Group on Equity Market Regulation, REGEM Analysis 10, S. 10 
52 Williams/Baudin-O’Hayon, S. 141. 
53http://www.bankers-telenet.com/de/glossar/bank-organisationen/die-wolfsberg-gruppe-wolfsberg-group/, 
19.08.10 
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Die Gruppe hat sich entschlossen, keine weiteren Mitglieder aufzunehmen, allerdings 
bildet das oben erwähnte Wolfsbergforum eine Möglichkeit, mehrere externe Teilnehmer 
zu involvieren.54 

Die Wolsfberg Gruppe trifft sich vierteljährlich an alternierenden Standorten der Mitg-
liedsbanken. Sie wird von einem Co-Präsidium geleitet und verfügt über ein Sekretariat. 
Sie arbeitet vorwiegend durch Arbeitsgruppen und entscheidet im Konsensverfahren.  

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht 

Entstehungsgeschichte 

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht wurde 1975 von der G1055 gegründet. Er be-
steht aus Vertretern der Bankenaufsicht und der Zentralbanken verschiedener Länder.56 
Der Ausschuss ist eine unabhängige, überregionale Vereinigung, deren Ziel es ist hohe 
und möglichst einheitliche Standards zur Bankenaufsicht zu schaffen. Gegründet wurde 
der Ausschuss nachdem die Bankpleiten des Bankhauses Herstatt in Deutschland und 
der Franklin National Bank in den USA die Schwächen einer rein nationalen Bankenauf-
sicht offenlegten.57 

Unter Basel I ist der erste Regelsatz des Basler Ausschusses zur ersten Basler Eigen-
kapitalvereinbarung von 1988 zu verstehen, in der die Kreditvergabepraxis der Banken 
begrenzt werden soll, um deren Eigenkapital zu schützen. Die Kreditvergabe wurde an 
das Eigenkapital geknüpft, um dadurch Kreditverluste der Banken auszugleichen. 

2004 wurde Basel II veröffentlicht, in dem das Risikomanagement in den Vordergrund 
rückte, und die Schwächen von Basel I ausgleichen sollte. Basel II basiert auf drei Säu-
len: Mindestkapitalanforderungen, bankenaufsichtlicher Überprüfungsprozess und erwei-
terte Offenlegung. 

Die Finanzkrise von 2008 hat gezeigt, dass Basel II, dessen Regelungen zwar viel weiter 
gehen als Basel I, bereits einer weiteren Überarbeitung bedürfen.58 

Im September 2010 wurde deshalb bereits die Regeln von Basel III veröffentlicht, womit 
noch strengere Massstäbe für das Eigenkapitalminimum der Banken gelten.59 

Zusammensetzung und interne Organisation 

Dem Ausschuss gehören heute 27 Staaten an. Etliche weitere Länder übernehmen die 
Standards im Sinne internationaler Zusammenarbeit. Das Ziel des Ausschusses ist es, 
eine internationale Finanzaufsicht möglich zu machen.  

                                           
54http://www.bankers-telenet.com/de/glossar/bank-organisationen/die-wolfsberg-gruppe-wolfsberg-group/, 
19.08.10 
55 Die G10 (auch Group of Ten) 1962 gegründete Gruppe mit inzwischen elf führende Industrienationen als Mitg-
lieder; Gründungsmitglieder USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, die Nieder-
lande, Schweden und Japan kamen darin überein, dem Internationalen Währungsfonds über die GAB (General 
Agreements to Borrow) weitere Kredite zur Verfügung zu stellen. 1983 trat auch die Schweiz den G10 bei, wobei 
der Name aber beibehalten wurde 
56 http://www.forium.de/redaktion/basler-ausschuss/, 20.08.10 
57 http://wirtschaftsgeschichte.suite101.de/article.cfm/internationale-bankenregulierung, 20.08.10  

58 http://wirtschaftsgeschichte.suite101.de/article.cfm/internationale-bankenregulierung, 20.08.10 
59 http://www.nzz.ch/nachrichten/wirtschaft/aktuell/basel_bankenaufsicht_1.7533779.html, 12.10.10 
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Rechtliche Basis der Beziehungen zu souveränen Nationen 

Der Basler Ausschuss besitzt keine Gesetzgebungskompetenz, sondern veröffentlicht 
lediglich Vorschläge, welche durch die nationalen Regierungen in gültige nationale Ge-
setze umgesetzt werden müssen.60 

Exkurs: EU-REACH 

 
REACH ist eine EU-Verordnung zur Registrierung, Evaluierung und Autorisierung von 
Chemikalien, die seit Mitte 2007 in Kraft ist. Sie entstand aus der Idee, die Unmengen an 
Chemikalien, welche unseren Alltag durchdringen, zu durchtesten und zu verhindern, 
dass riskante Substanzen auf den Markt gelangen.61 

Die Verantwortung für die sichere Verwendung von Stoffen soll vermehrt bei den Wirt-
schaftstreibenden liegen. Alle Stoffe, die in der Europäische Union hergestellt oder in die 
Europäische Union eingeführt werden, müssen in einer zentralen Agentur in Helsinki re-
gistriert werden.62 REACH soll den sicheren Umgang mit allen Stoffen in der gesamten 
Wertschöpfungskette gewährleisten und zu einer besseren Kommunikation über die Ei-
genschaften und das Risiko der Stoffe für Menschen und Umwelt sorgen. Dabei macht 
es keinen Unterschied, ob diese Stoffe chemische Stoffe, Metalle, Kunststoffe bezie-
hungsweise Naturstoffe sind, oder ob diese Stoffe als solche als Zubereitungen (z.B. La-
cke, Klebstoffe, Reinigungsmittel, Kosmetika, ...) oder in Erzeugnissen (z.B. Fahrzeuge, 
Bekleidung, elektronisches Geräte, Maschinen, Banknoten, ...) verwendet werden. 
REACH trifft daher viele Klein- und Mittelbetriebe, die Chemikalien einsetzen.63 

Es wurden zunehmend Stimmen laut, REACH löse eine ungeahnte Regulierungswut 
aus, wälze die Verantwortlichkeit auf die Unternehmen ab und sei zu teuer. Kosten und 
Nutzen der Regelung stünden in eklatantem Widerspruch, und sie gefährde die Wettbe-
werbsfähigkeit vieler Unternehmen, meint Bertram Bossardt, Hauptgeschäftsführer der 
Vereinigung der Bayrischen Wirtschaft.64  

Professor Harald Helmrich von der Chemetall GmbH Langelsheim befürchtet, dass eine 
Grosszahl von Stellen gefährdet würden vor allem in Chemieunternehmen, welche Spe-
zialchemikalien in kleinen Mengen herstellen. 

Die EU ist zunächst von 50‘000 Vorregistrierungen ausgegangen, mittlerweile sind es 
über 2 Millionen.65  

                                           
60 http://wirtschaftsgeschichte.suite101.de/article.cfm/internationale-bankenregulierung, 22.08.10 
61 http://www.stern.de/wissen/technik/eu-chemikalienrichtlinie-reach-alltagsgiften-auf-der-spur-1547524.html, 
26.08.10 
62 http://reach.fcio.at/uploads/REACH_Folder_Herausforderung_128083_DE.pdf, 26.08.10 
63 http://reach.fcio.at/uploads/REACH_Folder_Herausforderung_128083_DE.pdf, 22.08.10 
64 http://www.sifatipp.de/fachwissen/fachnews/uberreguliert-und-teuer-kritik-an-der-reach-verordnung, 22.08.10 
65 http://www.sifatipp.de/fachwissen/fachnews/uberreguliert-und-teuer-kritik-an-der-reach-verordnung, 26.08.10 
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4. Die Tragik der Schweiz 
 
Die Schweiz ist musterhaftes Vorbild in der Einhaltung von Verträgen, Umsetzung von 
Regulierungen und Empfehlungen (z.B. FATF). Wir nehmen das alles sehr ernst und ge-
nau und auf uns ist Verlass. Sogar Interpretationsspielräume werden oft einengend inter-
pretiert oder Benchmarks noch erhöht, wie bei Basel III bei der Eigenkapitalisierung zu 
bemerken ist. Diese Umstände per se sind noch keine Tragik. Dass wir jedoch praktisch 
die Einzigen sind, welche die an uns gestellten Forderungen genauestens umsetzen, alle 
anderen Länder – welche diese Ansinnen gestellt und formuliert haben – jedoch nicht, 
dies ist die enorme Tragik, weil dies eine Ungleichheit der Chancen bewirkt. So gesehen 
werden unsere Erfolge als freie Marktwirtschaft mit allen ihren natürlichen und durch 
Fleiss und Tüchtigkeit herausgearbeiteten Vorteilen, durch eine freiwillige Selbstbe-
schneidung unserer Möglichkeiten zunichte gemacht.  
Wenn wir somit unseren Blick auf andere Staaten werfen und deren Verhalten mit dem 
unsrigen vergleichen, sehen wir drastisch, dass wir uns durch unsere Musterschülerhal-
tung an den kürzeren Hebel manövrieren. Ich weiss – es wurde von oberster Stelle be-
mängelt, dass wir nicht immer mit dieser Vergleicherei aufwarten sollten. Doch es geht 
hier um unsere Standortbestimmung und unsere Bewusstseinserweiterung wie wir in un-
serem weiteren Umfeld tatsächlich dastehen und wieso das so ist! So gesehen muss es 
gestattet sein, über die Grenzen zu schauen und sich einen Überblick zu verschaffen.  

 
Ich möchte zwei verschiedene Sachbereiche als Beispiele aufführen: a) das Bankkun-
dengeheimnis und b) die Umsetzung der FATF-Regeln 
 

a) Das Bankkundengeheimnis  
 
Hier sind als unsere stärksten Opponenten, Deutschland und die USA zu betrach-
ten.  
Haben Sie jemals versucht, als schweizerischer Steuerzahler in Deutschland, be-
sonders im grenznahen Süden, ein Konto zu eröffnen? Es gibt nichts Leichteres 
und Unbürokratischeres als dies: keine Fragen, absolute Vertraulichkeit ist zuge-
sichert, es wird angeboten, die Bankenkorrespondenz banklagernd zu halten etc. 
etc. 
In den USA werden Sie in ihrer Eigenschaft als Schweizer Steuerzahler über-
haupt nicht registriert oder gar eine Information über Sie weitergegeben. Sie er-
scheinen schon gar nicht auf „dem Radar“ und dies seit 1921 (!) und alle politi-
schen oder behördlichen Bemühungen dies zu ändern, blieben - wegen der star-
ken Bankenlobby - vollkommen fruchtlos. Dasselbe gilt in den USA aber auch für 
Mittel- und Südamerikaner, eigentlich für alle Bürger dieser Welt – ausser USA- 
und Kanadabürger. Die USA, welche so fordernd von allen anderen Ländern (al-
len voran der Schweiz) den Informationstransfer verlangt, gewährt dies ihrerseits 
aber keinem anderen Land – ausser Kanada. Der mexikanische zuständige Mi-
nister blitzte bei den US-Behörden mit seinem Gesuch, von den USA Informatio-
nen über mexikanische unversteuerte Konten in den USA zu erhalten, vollkom-
men ab. Das Bankgeheimnis in den USA – ohne so zu heissen – ist total.  
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b) Die Umsetzung der FATF-Regeln 
 
Auch hier wollen wir Deutschland sowie unseren grössten Finanzmarktkonkurren-
ten Grossbritannien betrachten. Die letzte FATF Länderprüfung von Deutschland 
durch die FATF kann man im Ergebnis nur als katastrophal bezeichnen. (Resulta-
te aus der Länderprüfung Deutschland)66 
Von den 49 recommondations wurden gerade einmal deren 5 mit compliant be-
wertet, 24 largely compliant, 15 partially compliant und 5 non compliant! Das Exe-
cutive Summary des Prüfungsberichts liest sich wie ein einziges Sündenregister. 
Wären diese Prüfungsresultate bei der Schweiz vorgefunden worden, wären wir 
als Non-Compliant-Country in der ganzen Finanzwelt an den Pranger gestellt 
worden. Bestimmt wären wir den Sanktionen nicht nur durch blosse Zusage einer 
zukünftigen Verbesserung entgangen wie dies bei Deutschland der Fall war. 

Die FATF hat neun Empfehlungen zur Bekämpfung der Terrorfinanzierung auf-
gestellt. Grossbritannien zeigte diesbezüglich in der Umsetzung 2007 ein katast-
rophales Ergebnis, versprach Besserung und wurde 2009 nochmals geprüft. Auf 
dem Papier sah alles etwas besser aus. Terrorfinanzierung sollte nun auch in 
Grossbritannien als ein strafrechtlich relevanter Tatbestand geahndet werden 
müssen, doch die Realität sieht anders aus: Ein ehemaliger Unterhausabgeord-
neter zeigt in einer Videoaufnahme, wie er einem bekannten Hamasterroristen 
Bargeld mit den Worten überreicht: „This is not for Charity, but only for political 
purposes.“ Dies reicht in Grossbritannien offenbar nicht aus, um auch nur ein Ver-
fahren gegen diesen ehemaligen Politiker zu eröffnen! Was auf dem Papier gut 
aussah, wird in der Realität nicht ausgeführt.  

Wir kommen deshalb nicht umhin zu schlussfolgern, dass die FATF verschiedene 
Massstäbe ansetzt, je nach Stärke und Wichtigkeit der zu überprüfenden Staaten 
– es gibt dazu noch eine ganze Reihe von Beispielen!  

Die FATF als extra-legale Organisation greift damit direkt in den Finanz- und 
Wirtschaftskrieg ein und lässt durch ihre tendenziöse Begutachtung und Bewer-
tung diese Auseinandersetzung zu einem asymmetrischen Finanz- und Wirt-
schaftskrieg werden, - natürlich zu Lasten und Ungunsten der kleineren und 
schwächeren Länder, wie der Schweiz. Wieso sollen diese Vergleiche nicht ge-
stattet sein? Nur weil wir mit diesen Wahrheiten den grossen und starken Ländern 
auf die Füsse treten? So what – tun wir es doch! Vielleicht sind wir bald nicht 
mehr die Einzigen, die sich wehren werden! Bereits hat der Generalsekretär des 
Council of Bars and Law Societies of Europe an der Jahreskonferenz der Interna-
tional Bar Association im Oktober 2010 ausgeführt, dass „die von Regierungen 
verbreitete Mär, dass grosse Mengen an Geld durch Anwälte – auch unbewusst – 
gewaschen werden, weil sie den Kriminellen aufgesessen sind, eine Lüge ist. 
Diese gigantische Regulierungsdichte ist unnötig und schädlich.“ 67 

 

 

                                           
66 Mutual Evaluation Report FATF: Germany February 19 2010 
67 sinngemäss aus dem Englischen übersetzt, aus “The Law Gazette” 08.10.2010 by Jonathan Goldsmith 
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5. Trendwende zur neuerlichen autonomen und souverä nen Staatlichkeit? 

Das Mitmachen in extra-legalen Organisationen ist für einzelne Staaten solange ange-
nehm, als der Chorgesang dieser Organisation mit ihrem eigenen Lied übereinstimmt. 
Damit gewinnt man zusätzlich Stärke und Macht. Sobald sich aber die nationalen Inter-
essen nicht mehr im Einklang mit der Organisation befinden, wird die Sachlage schwie-
rig. Ich befand mich zufällig an dem Tag im Quai d’Orsay in Paris, als dort bekannt wur-
de, dass Minister Besson in Brüssel vortraben müsse, um die Roma-Politik der französi-
schen Regierung zu rechtfertigen. Die französische Nation gewann plötzlich wieder 
enorm an Bedeutung, und man wurde sich wieder bewusst, dass man in erster Linie 
souveräner Franzose war, nicht Europäer. 

Von Präsident Sarkozy wurde die Debatte um nationale Identität der Franzosen schon 
2004 gestartet, und zu Beginn 2010 wurde mit einer Kampagne zur nationalen Identität 
der Franzosen massiv nachgedoppelt. Dies führte in Frankreich zur Stärkung der natio-
nalen Front, was auch in anderen Ländern Europas als Trend zu beobachten ist. Wer 
hätte zum Beispiel vor fünf Jahren gedacht, dass eine holländische Regierung mit der 
Partei von Geert Wilders paktieren muss? Führt denn die Revitalisierung nationalstaatli-
cher Politik68 zwangsläufig in die Sackgasse eines neuen Nationalismus?  

Die Besinnung auf die staatliche Eigenständigkeit erfolgt immer wieder dann, wenn Re-
gierungen, Parteien oder gar das Volk ihre ureigenen Interessen durch anonyme Grup-
pierungen von extra-legalen Organisationen gefährdet sehen. Ähnliche Beispiele sind 
auf dem Gebiet der wirtschaftlichen, finanziellen und monetären Länderinteresen zu ver-
zeichnen. Eine genaue Studie müsste noch durchgeführt werden, um eine effektive, be-
ginnende Trendwende nachzuweisen. 

Es ist höchste Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie bei einer Trendwende zur 
staatlichen Eigenständigkeit das Gespenst eines neuen/alten Nationalismus gebannt 
werden kann, und eine autonome, souveräne Eigenständigkeit eines Staates auch ohne 
eine Pervertierung durch Nationalismus wieder gewonnen werden kann. 

  

                                           
68 Vorlesung von Prof. Dr. Andreas Scherer, Universität Zürich, 17. März 2010 „Die Krise des Nationalstaats im 
Zeitalter der Globalisierung: Problemtatbestände und Lösungsansätze, Vorlesung "Globalisierung und Multinatio-
nale Unternehmen" http://www.iou.uzh.ch/bwl/downloads/1268746722glo_mnu_2010_vorlesung_8.pdf, S. 18 
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6. Was kann die Schweiz diesen echten oder vermeint lichen Sachzwängen von extra-
legalen Gremien entgegensetzen? 

Ich glaube daran, dass wir uns wieder auf unsere Souveränität und unseren Souverän- 
das Volk - besinnen müssen, deren Errungenschaften und Vorteile, derer höchsten Legi-
timität und deren Verankerung in der politischen Struktur unseres Landes. Wir müssen 
uns weder der direkten Demokratie schämen, noch der Gewaltenteilung, noch unseres 
Rechtssystems, noch unserer Unabhängigkeit. 

Diese Rückbesinnung mag nicht allen in ihr Konzept passen; sowohl inländische wie 
ausländische Kritiker, die andere Interessen vertreten, möchten die Entscheidungsab-
läufe und Verfahren anders organisiert haben. Entscheide des Souveräns lassen wenig 
Spielraum für Interessenvertreter oder Bekenner der dynamischen Rechtsentwicklung 
oder Vereinfacher und Abkürzer der Entscheidungswege zu. Entscheide des Souveräns 
verhindern oder korrigieren Fehldispositionen der Regierung und/oder der Verwaltung. 
In Ländern, in denen Entscheide von grösster Tragweite ohne den Souverän zu befra-
gen getroffen wurden, beginnt der Souverän sich zu wehren. Noch nicht alle Regierun-
gen aber haben dafür schon das notwendige Sensorium entwickelt und regieren frisch-
fröhlich über die Köpfe ihrer Bürger hinweg. Siehe Stuttgart 21, wo Oskar Lafontaine ei-
ne verbindliche Volksbefragung, also mehr direkte Demokratie als Lösung sieht.69 

Wir sind in der Schweiz gottlob in der glücklichen Lage, dass die meisten – nicht alle - 
Verantwortungstragenden die Zeichen lesen können und nicht an ihren Stammwählern 
vorbeipolitisieren. 

Nachdem so viele Staaten sich Demokratien nennen, steht es ihnen wohl an, das demo-
kratische Grundrecht, nämlich dass der Stärkere den Schwächeren mitsamt seinen spe-
zifisch demokratischen Eigenheiten schützen und respektieren soll, zu praktizieren. Die 
Starken der Staatengemeinschaft sollen dies auch auf die Schweiz anwenden. Das be-
dingt aber, dass wir unsere „Spezifikationen“ selber auch schützen und respektieren und 
unsere Souveränität, unsere Gewaltenteilung und unser Rechtssystem hochhalten, - 
stets und überall hochhalten. Das erheischt Respekt und gibt ein Vorbild und Ansporn 
für Souveräne anderer Staaten. Wenn wir jetzt nicht „klein beigeben“ und unbeirrt unse-
ren Weg – der höchste Legalität für sich beanspruchen kann – gehen, werden wir uns in 
Bälde in grösserer Gesellschaft befinden. Wenn ich mich in Europa und auch darüber 
hinaus umsehe, so fühle ich mich bereits jetzt nicht mehr so einsam, wie das kleine Dorf 
Babaorum in Gallien bei Asterix.  

  

                                           
69 vgl. Weltwoche Nr. 41, 2010 „Demokratie von unten“ 
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7. Wie verteidigen wir unsere Demokratie gegen Ford erungen der extra-legalen Gre-
mien?  

Es gilt in der Hauptsache folgende Regeln zu beachten:  

a. Nationale Souveränität erhalten: 
o Keine Forderungen von aussen zu implementieren, ohne nicht die gesetzli-

chen schweizerischen Grundlagen zu beachten 
o Keine Abkürzungen der Entscheidungswege oder Rechtswege zu akzeptieren 
o Keine politischen oder medialen Forderungen ohne demokratisches Prozede-

re als bestehende Fakten oder Wille des Volkes als Gegeben zu anerkennen 
o Auf die eigene Souveränität bestehen und deren hohen Legitimationswert un-

terstreichen  
o Die eigene hohe Regelungsdichte hervorheben 

b. Eigendisziplin 
o Keine billigen Kuhhandel wegen wirtschaftlicher Überlegungen eingehen 
o Keiner höheren Staatsraison höhere Priorität einzuräumen 
o Keine Versprechungen leichtfertig abgeben, denen zurzeit keine schweizeri-

schen Gesetze zugrunde liegen 
c. Auf Drohungen von Aussen zu reagieren (z.B. schwarze Listen) 

o Drohung als Drohung und unfreundlicher diplomatischer Akt bezeichnen 
o Alliierte und Verbündete definieren und mit einbeziehen (das bedingt eine lan-

ge strategische Vorarbeit) 
o Gegenmassnahmen ins Auge fassen und dies verlauten lassen 
o Gegenmassnahmen auch tatsächlich ergreifen 

 

Müssen wir uns, um dies alles durchzuführen, den Zaubertrank des Druiden beschaf-
fen? Nein, wir haben schon alles, was wir brauchen: Der Zaubertrank des Asterix ist 
unser System der direkten Demokratie – den Willen, uns zu wehren, kennen wir 
schon über 800 Jahre! Wir müssen uns nur dessen wieder bewusst werden! 
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